
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Start
				
			
	
				
					

					Zufällige Seite
				
			


		
				
					

					Anmelden
				
			


		
				
					

					Einstellungen
				
			


		
				
					

					Spenden
				
			


		
				
					
					Über Wikisource
				
			
	
				
					
					Impressum
				
			





					
				
				
					
						[image: Wikisource]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Suchen
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Seite:Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858.pdf/871

					

				

				
		
				
				    
Sprache
				
		
	
				
				    
Beobachten
				
		
	
				
				    
Bearbeiten
				
		




				

			

			
				 Diese Seite wurde noch nicht korrekturgelesen. Allgemeine Hinweise dazu findest du auf dieser Seite.


	[image: ]
	Verschiedene: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858

	









851

Gegenwärtiges mu höchstem Miuisterial-Reseript vom 21. Dezem^
der 1842 genehmigtes Reglement tritt mit dem 15. April 1843 in
Wirksamkeit und ist an zwei geeigueten Stellen des Hafens öffentlich anzn^
schlagen.

Angsbnrg den 13. März 1843.

Königlich Bayerische Regierung von Schwaben und Nenbnrg,
Kammer des Jnnern.

Genehmigt dnrch die Entschließungen der Minffterien des Jnnern und
der Finanzen vom 21. Dezbr. 1842 ad Nr. 31423 und vom 12.
und 17. Febrnar 1843 Nr. 894 und 4072 von beiden genannten
Ministerien.

Beilage.

Gebühren^Tarif.

A. Au Hafeu- und Beleuchtungs-Gebühreu
hat jeder Schiffer, welcher Kaufmannsgüter, Wein oder Obst nach Lindan
bringt, oder von dort abfuhrt,. zu erlegen:

1) von jedem Eollo Kansmannsgnt über einen Schiffszentner (108
Psd. bayr.) an Gewicht, dann für jedes Faß Wein oder Obst    1 kr.

2) von allen übrigen Schiffen per Schiff .    .    .    .    3 kr.

8. An Absnhr-Gebühren:

1) von 1eber Person      .     .     .     .     .     .     .     4 kr.

2) von Kansmannsgütern für den Ober- n. Untersee per Zollzentner 4 kr.

3) für Getreide:

n.) für den Obersee:

von schwerem Getreide per Schäffel  .    .    .    6 kr.

von leichtem Getreide per Schäffel . . . 3 kr.
b) für den Untersee:

von schwerem Getreide per Schäffel   .     .     .     9 kr.

von leichtem Getreide per Schäffel   .    .    .    4 kr.

4) vom Salz:

für den Obersee per Faß . . . . . 5 kr.
für den Untersee per Faß      ....    8 kr.

5) von Brettern:

für den Ober- und Untersee per Fnder     .     .     3 kr.

6) Vom Vieh:

für den Ober- und Untersee per Stück     .    .    3 kr.
Angsbnrg den 13. März 1843.
Köuigl. Bayerische Regierung von Schwaben und Nenbnrg,


Kammer des Jnnern.
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